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Wesentliche Beschlüsse zur 
Steuerreform 1990 stehen 

noch aus; dennoch befürchten die 
Gemeinden, daß vor allem sie die 
Verlierer sein könnten. Es geht da
bei zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden um die Verteilung der 
Differenz zwischen dem Steueraus
fall aufgrund der Einkommensteuer
reform 1990 und den zur Teilfinan
zierung dieser Reform erwarteten 
Mehreinnahmen aus dem angekün
digten Fortfall von Subventionen so
wie aus der diskutierten Erhöhung 
anderer Steuern. Während das Vo
lumen des auf die Tarifreform zu
rückzuführenden Einnahmeausfalls 
für die Gemeinden kalkulierbar ist, 
sind sie gegenüber der geäußerten 
Absicht skeptisch, daß sie proportio
nal zur Höhe ihres Steuerausfalls 
an den Etatentlastungen partizipie
ren sollen, denn ihr Anteil an den 
Segnungen dieser Ausgleichsmaß
nahmen wird wohl Gegenstand von 
mehrstufigen Verhandlungen und 
Entscheidungen sein.

Diese Haltung der Gemeinden ist 
verständlich, da bisher keine Klar
heit über die Art der Umschichtun
gen besteht. Von der Unsicherheit 
über die Finanzierung dieser Re
form, die als zentrales Element der 
gegenwärtigen Wirtschaftspolitik 
angesehen wird, gehen bei den Ge
meinden wie auch bei den Unter
nehmen und privaten Haushalten 
eher negative Impulse auf das wirt
schaftliche Geschehen aus. Zusätz
liche Verunsicherungen resultieren 
aus der inzwischen wieder aufge
flackerten Diskussion über eine Ab
schaffung der Gewerbesteuer, ohne 
daß alternative Finanzierungsquel
len genannt worden wären.

Wie könnten sich denn Entschei
dungen über die Teilfinanzierung 
derTarifkorrektur für die Gemeinden 
auswirken? Wenn Vergünstigungen 
bei Steuern vermindert werden, an 
denen die Gemeinden beteiligt sind, 
können sie Mehreinnahmen erwar
ten. Werden dagegen spezielle Ver
brauchsteuern oder die Mehrwert-
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Steuer angehoben, gehen sie leer 
aus. Das gleiche gilt für Streichun
gen von Steuervergünstigungen 
oder von anderen Subventionen, 
die bisher der Bund alleine finan
ziert hat.

Um ein befriedigendes Aus
gleichsvolumen zu erreichen, wer
den die Gemeinden wohl erneut auf 
die Zuteilung höherer Anteile an der 
Einkommensteuer und auf eine Be
teiligung an der Mehrwertsteuer 
drängen. Wahrscheinlicher ist je
doch, daß sie gezwungen sein wer
den, sich mit den Ländern über eine 
Erhöhung der Zuweisungen zu eini
gen. Gerade hier sehen aber die 
Gemeinden zusätzliche Probleme: 
Sie müssen befürchten, daß die 
Länder aufgrund der eigenen Steu
erverluste die Finanzzuweisungen 
an die Gemeinden vermindern wer
den. Die Gemeinden weisen darauf 
hin, daß sie bei unbefriedigendem 
Ausgang solcher Ausgleichsver
handlungen entweder ihre Verschul
dung mehr als die anderen Gebiets
körperschaften erhöhen oder aber 
die Gewerbesteuer anheben müß
ten. Der dem Staat insgesamt aufer
legte Zwang zur Verminderung der

Ausgabenzuwächse könnte sich 
sonst bei ihnen besonders gravie
rend bemerkbar machen. Offen
sichtlich fällt es auch den Kommu
nen schwer, die mit dieser Steuerre
form verbundene Absicht zu reali
sieren, das Wachstum der Ausga
ben zu verlangsamen.

Die Diskussion um die Gemein
definanzen zeigt nun deutlich, daß 
ordnungspolitische Umorientierun
gen hinsichtlich der Rolle des Staa
tes nicht allein durch die Bekannt
gabe von Eckdaten zu einer Steuer
reform und durch die generelle For
derung nach einer Verminderung 
des Staatsanteils erreicht werden 
können. Ein Abbau der geweckten 
und zum Teil auf einem bemerkens
wert hohen Niveau realisierten Er
wartungen an die Leistungen der öf
fentlichen Hand bedarf eines Kon
zeptes, das die Bereitschaft der Ge
sellschaft stärkt, eine verminderte 
staatliche Leistungsabgabe zu ak
zeptieren. Dieses Konzept liegt 
nicht vor. Weder sind die anstehen
den Reformen der großen Transfer
systeme konkretisiert worden, noch 
wird die Subventionspolitik be
herrscht.

Auch den Gemeinden werden 
aber weitere Überlegungen zur Ver
minderung ihrer Ausgabenzu
wächse nicht erspart bleiben. Ange
sichts der steigenden Ausgaben für 
die Sozialhilfe und der weiterhin be
stehenden Verantwortung für funk
tionsfähige gemeindliche Infrastruk
turen sind kritische Überprüfungen 
der bisher geplanten Ausgaben und 
ihrer mengenmäßigen und qualitati
ven Strukturen wohl notwendiger 
als früher. Wenig diskutiert wird in 
diesem Zusammenhang die Bereit
schaft der Gemeinden, die von ih
nen gewährten Subventionen abzu
bauen. Der Erhalt der Gemeindeau
tonomie hängt sicherlich von der 
Höhe der verläßlich zu kalkulieren
den Einnahmen ab, aber auch von 
der realistischen Einschätzung der 
künftigen Grenzen eigener Funktio
nen.
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